
Seite 1 von 2 

 

 

 

 

 

BS-Beschluss öffentlich 

B464-25/12 

 öffentlich: Ja 

 Drucksachen-Nr.: 
Erfassungsdatum: 

05/782 
26.03.2012 

 

Beschlussdatum: 
15.05.2012 

 Einbringer: 
Dez.  II,  Amt 60 

 

Beratungsgegenstand: 

Kriterienkatalog für den Verkauf städtischer Grundstücke im Sanierungsgebiet 

 

Beratungsfolge 
Verhandelt - beschlossen 

am TOP Abst. ja nein enth. 

Senat 27.03.2012 7.4     

Finanz-, Wirtschafts- und 
Liegenschaftsausschuss 

23.04.2012 5.3  6 3 3 

Ausschuss für Bauwesen 
und Umwelt 

17.04.2012   12 0 0 

Hauptausschuss 30.04.2012 3.13 
auf TO der BS 

gesetzt 
11 0 0 

Bürgerschaft 15.05.2012 5.15 mit Änderungen mehrheitlich 6 2 

 

 
 
 
         Egbert Liskow 
         Präsident 
 

Beschlusskontrolle: Termin: 

  

 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen? Haushalt Haushaltsjahr 

Nein   

 
 

Beschlussvorschlag 

 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt den in der Anlage 
beigefügten Kriterienkatalog zum Verkauf städtischer Grundstücke im Sanierungsgebiet. 
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Sachdarstellung/ Begründung 

 
Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet, sind Grundstücke, die privat nutzbar sind (und 
damit dem sogenannten D-4-Vermögen angehören) gemäß Städtebauförderrichtlinie des 
Landes zu privatisieren. 
 
Die Ausschreibung erfolgt öffentlich zu einem durch den Gutachterausschuss oder einen 
anderen öffentlich bestellten Gutachter festgestellten Verkehrswert. Gemäß 
Städtebauförderrichtlinien darf unterhalb des durch den Gutachter festgestellten 
Verkehrwertes nicht veräußert werden. 
 
Die Vergabe erfolgt bisher nach einem Kriterienkatalog (Bürgerschaftsbeschluss vom 
24.09.1996). Nach der Punkte-Vergabe durch die Verwaltung wurde ein entsprechender 
Vergabevorschlag erarbeitet, der den jeweils zuständigen politischen Gremien zur 
Entscheidung vorgelegt wurde. 
 
Nach Diskussionen im politischen Raum darüber, wie die Vergabe noch transparenter und 
klarer sowohl für die Bewerber, als auch für die entscheidenden Gremien geregelt werden 
kann und inwieweit die Kriterien überarbeitungsbedürftig und in den Schwerpunkten neu 
gefasst werden sollten, schlägt die Verwaltung einen aktualisierten und klarer gefassten 
Kriterienkatalog vor, der die entsprechenden Zuschlagskriterien enthält und auf jedes zu 
veräußernde Grundstück konkret anzuwenden ist. 
 
 
 
  
 

Anlagen: 

 
Kriterien-15 März2012-Freigabe60x 
 
 


